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Der Beitrag beruht auf einem Vortrag, den die Verfasser am 22.7.2010 im Rahmen des vom » Arbeitskreis Steuergeschichte « unter 
Leitung von Prof. Dr. Andreas Thier veranstalteten Symposions » Double Taxation and Federal Systems « an der Universität Zürich 
hielten ( vgl Martini, Conference Report: › Double Taxation and Federal Systems ‹, Intertax 2011, 146 ff ).

Doppelbesteuerung kann auch innerhalb von Staaten 
auftreten, wenn die Besteuerungshoheit nicht alleine 
bei der Zentralgewalt liegt, sondern regionale Zustän-
digkeiten vorgesehen sind. Der Verfassungsgerichts-
hof hat in einer schon 1998 ergangenen Entscheidung 
zum Zwecke der sachgerechten Abgrenzung von Besteu-
erungshoheiten im Internationalen Steuerrecht entwi-
ckelte Grundsätze zur Vermeidung der Doppelbesteu-
erung mit konkreten finanzverfassungsrechtlichen 
Anforderungen verknüpft. Der Gerichtshof hat damals 
gefolgert, dass Gebietskörperschaften die Verpflich-
tung auferlegt ist, ihre Zuständigkeiten auf einfachge-
setzlicher Ebene so in Anspruch zu nehmen, dass die 
Besteuerungshoheiten von Vorneherein sachgerecht 

abgegrenzt sind. Nach Auffassung des Verfassungsge-
richtshofs ist die Abgrenzung von Besteuerungshohei-
ten sachgerecht, wenn Staaten nur solche Tatbestände 
besteuern, zu denen sie eine hinreichende Beziehung 
( » genuine link« ) aufweisen. Der Beitrag reflektiert die 
dogmatischen Grundlagen und die Rechtfertigung die-
ses Ansatzes. Zudem untersuchen die Autoren landes- 
und gemeindeabgabenrechtliche Bestimmungen vor 
dem Hintergrund der Frage, ob die regionalen Gesetz-
geber den ihnen auferlegten verfassungsrechtlichen 
Verpflichtungen zur Vermeidung von Doppelbesteue-
rung nachkommen und welche Methoden zur Vermei-
dung der Doppelbesteuerung dabei Anwendung finden.

Rechtsquellen

§ 7 Abs 4 F-VG, § 8 Abs 4 F-VG, § 1 Wiener Ankündi-
gungsabgabeVO, § 15 Abs 2 Tiroler Vergnügungssteuer-
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über die Ausschreibung einer Abgabe für das Halten von 
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I.  Internationales Steuerrecht  
und Finanzverfassung

Die Besteuerungshoheit jedes Staats ist Ausfluss sei-
ner Souveränität. Den Staaten steht es frei, in welcher 
Weise sie von ihrer Besteuerungshoheit Gebrauch ma-
chen. Viele Staaten sehen die Besteuerung des Weltein-
kommens oder des Weltvermögens vor, wenn eine Per-
son Wohnsitz, Aufenthalt, Staatsbürgerschaft oder ein 
anderes Anknüpfungsmerkmal zum Staat hat. Für an-
dere Personen ist oft die Besteuerung aller Einkünfte 
oder allen Vermögens, das Quellen dieses Staates zuge-
ordnet ist, vorgesehen. Auch dabei steht es den Staaten 
frei, dieses Territorialitätsprinzip selbst auszugestalten. 
Doppelbesteuerung ist die Konsequenz der fehlenden 
Abgrenzung von Besteuerungshoheiten. Staaten, denen 
die Vermeidung der Doppelbesteuerung im Interesse 
ihrer Bürger oder zur Gewährleistung internationaler 
Wirtschaftsbeziehungen ein Anliegen ist, müssen daher 
entweder bilaterale Abkommen schließen oder einsei-
tige Maßnahmen setzen.

Innerhalb von Staaten können sich ähnliche Prob-
leme stellen, wenn die Besteuerungshoheit nicht bei der 
Zentralgewalt alleine liegt, sondern regionale Zuständig-
keiten vorgesehen sind. Haben regionale Gesetzgeber 
die Ausgestaltung von Steuergegenständen in der Hand, 
ist nicht auszuschließen, dass es zu Überschneidungen 
kommt und Doppelbesteuerung daher möglich ist. Im 
Unterschied zur Doppelbesteuerung auf internationaler 
Ebene hat allerdings im Regelfall die Zentralgewalt die 
Möglichkeit, den regionalen Gesetzgebern Vorgaben für 
die Abgrenzung von Besteuerungsrechten zu machen, 
die eine Doppelbesteuerung vermeiden, oder aber die re-
gionalen Gesetzgeber zu verpflichten, Maßnahmen zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung vorzusehen. 

Nach der österreichischen Finanzverfassung kommt 
sowohl dem Bund als auch den Ländern und unter be-
stimmten Voraussetzungen auch den Gemeinden die 
Zuständigkeit zu, Besteuerungsvorschriften zu erlas-
sen. Die Dominanz liegt beim Bundesgesetzgeber, der 
es auch von Verfassungswegen in der Hand hat, Doppel-
besteuerung entweder durch konkrete Vorgaben an die 
Länder oder Gemeinden zu vermeiden oder selbst Maß-
nahmen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung vorzu-
sehen.1 Vereinzelt ist das Erfordernis der territorialen Ab-
grenzung von Besteuerungshoheiten sogar ausdrücklich 
verfassungsrechtlich vorgegeben.2 Dennoch hat sich der 
österreichische Verfassungsgerichtshof in einer schon 
1998 ergangenen Entscheidung vor der Notwendigkeit 
gesehen, zum Zwecke der sachgerechten Abgrenzung 

1 Vgl Ruppe, § 7 F-VG, in Korinek / Holoubek ( Hrsg ) Bundesver-
fassungsrecht ( 2000 ) Rz 27. 

2 Siehe zB § 8 Abs 4 F-VG.

von Besteuerungshoheiten auch auf die im Internationa-
len Steuerrecht entwickelten Grundsätze zur Vermeidung 
der Doppelbesteuerung zurückzugreifen.3 Das Erkennt-
nis des Verfassungsgerichtshofs war für den Gesetzgeber 
Anlass, die bis dahin geübte Praxis rückwirkend durch 
eine eigene Verfassungsvorschrift abzusichern.4 

Ziel unserer Ausführungen ist, die damals zur Wie-
ner Ankündigungsabgabe ergangene Entscheidung des 
Verfassungsgerichtshofs näher zu beleuchten und ihre 
dogmatischen Grundlagen zu reflektieren. Wie zu zei-
gen sein wird, hat der Verfassungsgerichtshof sowohl 
auf Regelungen des Völkerrechts als auch des Verfas-
sungsrechts zurückgegriffen. In weiterer Folge werden 
wir dann anhand von Beispielen aus dem Landes- und 
Gemeindeabgabenrecht zeigen, dass die regionalen Ge-
setzgeber den ihnen verfassungsrechtlich auferlegten 
Verpflichtungen zur Vermeidung der Doppelbesteue-
rung oder zur sachgerechten Abgrenzung der Besteue-
rungshoheiten nachkommen und dabei zum Teil auch 
auf durchaus aus dem Internationalen Steuerrecht ver-
traute Methoden zur Vermeidung der Doppelbesteu-
erung zurückgreifen, zum Teil aber auch andere Wege 
beschreiten, die im Internationalen Steuerrecht kaum 
oder nicht üblich sind. 

II.  Das völkerrechtliche und  
finanzverfassungsrechtliche 
Verbot der Doppelbesteuerung 
in der Rechtsprechung des 
Verfassungsgerichtshofs

1. Der Ausgangsfall: Das Erkenntnis des Verfassungs-
gerichtshofs vom 17.12.1998, VfSlg 15395

Um die zitierte Entscheidung des Verfassungsgerichts-
hofs besser verstehen und näher einordnen zu können, 
ist es notwendig, kurz auf die finanzverfassungsrechtli-
chen Rahmenbedingungen in Österreich einzugehen. 
Während außerhalb des Abgabenrechts die Kompeten-
zen zwischen dem Bund und den Ländern verfassungs-
rechtlich vorgegeben sind, stehen die Zuständigkeiten 
auf dem Gebiet des Abgabenrechts zur Disposition des 
Bundesgesetzgebers: Dem Bundesgesetzgeber kommt 
die Kompetenz-Kompetenz zu. Der einfache Bundesge-
setzgeber hat es in der Hand, die Gesetzgebungszustän-
digkeit zur Erlassung einzelner Abgaben entweder selbst 
auszuüben oder sie aber den Ländern und den Gemein-
den zuzuweisen. Auf diese Weise kann der einfache Bun-
desgesetzgeber auch jederzeit die Zuständigkeit der Län-

3 VfSlg 15395 / 1998.
4 § 15 a FAG 1997 idF BGBl 30 / 2000.
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der und Gemeinden beschneiden, in dem er Abgaben, 
die zuvor auf landesgesetzlicher Ebene geregelt wur-
den, wiederum an sich zieht und selbst regelt und auch 
die Erträge an diesen Abgaben sich selbst zuspricht. Die 
Länder können jene Abgaben regeln, die ihnen entwe-
der vom Bund ausdrücklich zugewiesen wurden oder die 
der Bundesgesetzgeber nicht ausdrücklich in Anspruch 
genommen hat. Sie haben insoweit ein » Abgabenerfin-
dungsrecht « ,5 das allerdings unter dem erwähnten Vor-
behalt steht, dass der Bundesgesetzgeber auch die Rege-
lung von ursprünglich von den Ländern » erfundenen « 
Abgaben an sich ziehen kann. Gleichartige Abgaben 
vom selben Besteuerungsgegenstand dürfen die Länder 
nur erheben, wenn sie dafür eine bundesgesetzliche Er-
mächtigung haben.6 Inhaltlich beschränkt ist der einfa-
che Bundesgesetzgeber dadurch, dass er finanzverfas-
sungsrechtlich verpflichtet ist, bei der Verteilung der 
Besteuerungsrechte die Leistungsfähigkeit der anderen 
Gebietskörperschaften zu berücksichtigen.7 In der Pra-
xis gehen der Beschlussfassung über die jeweils befris-
tet erlassenen Finanzausgleichsgesetze des Bundes Ver-
handlungen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden 
voran, die in einen für etliche Jahre geltenden paktier-
ten Finanzausgleich münden. Soweit dann das Finanz-
ausgleichsgesetz des Bundes diesem Paktum Rechnung 
trägt, geht der Verfassungsgerichtshof auch davon aus, 
dass die Leistungsfähigkeit aller Gebietskörperschaften 
hinreichend berücksichtigt ist, da diese sonst dem Fi-
nanzausgleichspakt nicht zugestimmt hätten.8

Die Zuständigkeit der Gemeinden zur Abgabenge-
setzgebung ist im Vergleich zu den Ländern noch ein-
geschränkter: Bundes- und Landesgesetzgeber können 
selbst Abgaben regeln, deren Ertrag zur Gänze oder zum 
Teil den Gemeinden zukommt. Auf die inhaltliche Aus-
gestaltung dieser Abgaben haben die Gemeinden selbst 
keinen Einfluss. Ihre Zuständigkeit zur Normsetzung be-
steht nur dann, wenn entweder der Bundesgesetzgeber 
im Finanzausgleichsgesetz von Vorneherein eine Abgabe 
in das freie Beschlussrecht der Gemeinden übertragen 
hat oder wenn der Landesgesetzgeber eine ihm vom Bun-
desgesetzgeber zur Regelung zugewiesene Abgabe den 
Gemeinden in das freie Beschlussrecht überträgt oder 
ein Landesgesetzgeber von seinem » Abgabenerfindungs-
recht « Gebrauch macht, diese Abgabe aber nicht selbst 
regelt, sondern den Gemeinden zur Regelung überlässt.9

5 VfSlg 3221 / 1957; VfSlg 3742 / 1960; VfSlg 5859 / 1968; 
VfSlg 9804 / 1983; VfSlg 11666 / 1988. Vgl grundlegend Ruppe, 
Das Abgabenerfindungsrecht der österreichischen Bundes-
länder, in Festschrift Wilburg ( 1975 ) 323. 

6 Siehe § 6 Abs 2 F-VG. Dazu Lang, Die österreichischen Abga-
bengesetze im Lichte des § 6 Abs 2 F-VG, ZfV 1989, 12. 

7 Siehe § 4 F-VG.
8 Vgl etwa VfSlg 14721 / 1997; VfSlg 15039 / 1997. 
9 Näher Lang, Die Kompetenzen von Bund, Ländern und Ge-

meinden bei der Regelung der Gemeindeabgaben auf Grund 

Im Falle der Ankündigungsabgabe, die Gegenstand 
des erwähnten Erkenntnisses des Verfassungsgerichts-
hofs war und die heute nicht mehr erhoben wird, han-
delte es sich um eine Abgabe, die der Finanzausgleichs-
gesetzgeber – also der einfache Bundesgesetzgeber – in 
das freie Beschlussrecht der Gemeinden übertragen hat. 
Diese finanzausgleichsrechtliche Ermächtigung war – 
wie dies meist der Fall ist – knapp formuliert und sah 
lediglich vor, dass die Gemeinden » Abgaben von An-
kündigungen « erheben dürfen. Weitere inhaltliche De-
terminierungen waren jedenfalls dem Wortlaut der fi-
nanzausgleichsgesetzlichen Ermächtigung nicht zu 
entnehmen. 

In dem Fall, der dem Erkenntnis zu Grunde lag, ging 
es um eine von der Gemeinde Wien vorgeschriebene 
Ankündigungsabgabe. Die Verordnung des Wiener Ge-
meinderates sah vor, dass als Ankündigungen auch alle 
» fremden Ankündigungen durch Rundfunk ( Hörrund-
funk und Fernsehrundfunk ) « gelten, » die von Studios 
im Gebiet der Stadt Wien ihren Ausgang nehmen «.10 
Die Abgabe betrug 10 % des vereinnahmten Entgelts. Im 
konkreten Fall ging es um eine Rundfunksendung, die 
im Wesentlichen in einem Studio in Wien zusammen-
gestellt, dann aber im Raum von St. Pölten ausgestrahlt 
wurde. Die Abgabenverwaltung der Stadt Wien ging da-
von aus, dass den in Wien erlassenen Regelungen das 
» Studioprinzip « und nicht das » Empfangsprinzip « zu 
Grunde liegt, weshalb alle Ankündigungen, die von ei-
nem Studio in Wien ihren Ausgang nehmen, steuerlich 
erfasst werden können. 

Der Verfassungsgerichtshof hob den Bescheid der 
Wiener Abgabenberufungskommission auf. Die Rege-
lungen der Wiener Ankündigungsabgabeverordnung, 
die das Studioprinzip vorsah, erachtete er aber nicht als 
verfassungswidrig. Vielmehr stützte er sich darauf, dass 
nach § 1 der Verordnung die Abgabe von öffentlichen An-
kündigungen » innerhalb des Gebiets der Stadt Wien « zu 
entrichten ist. In verfassungskonformer Interpretation 
der Verordnung ging der Verfassungsgerichtshof davon 
aus, dass die Abgabepflicht erst an die Verbreitung der 
Werbung anknüpfen kann. Er hatte keine verfassungs-
rechtlichen Bedenken gegen die in Wien erlassene Rege-
lung, » wenn sie zur näheren – und zwar einschränken-
den – Festlegung des Gegenstands der Abgabepflicht 
darauf abstellt, dass eine Rundfunkwerbesendung von 
einem im jeweils räumlichen Geltungsbereich gelege-
nen Studio ihren Ausgang nimmt, wenn und insoweit 
sichergestellt ist, dass die Abgabepflicht nur für solche 
Rundfunkwerbesendungen in Betracht kommt, die in 

freien Beschlussrechts nach § 7 Abs 5 und § 8 Abs 5 F-VG, ZfV 
2005, 175.

10 Siehe § 2 Abs 5 der Verordnung des Wiener Gemeindera-
tes über die Ausschreibung der Ankündigungsabgabe vom 
16.4.1985.
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der Folge auch in diesem Gebiet ‚verbreitet‘ werden «. Mit 
anderen Worten gesagt: Der Wiener Gemeinderat ist von 
Verfassungswegen verpflichtet, sich am » Empfangsprin-
zip « zu orientieren und die Wiener Regelungen sind im 
Zweifel so zu deuten, dass sie diesen Vorgaben entspre-
chen. Der Wiener Gemeinderat hat sich zusätzlich auch 
noch am » Studioprinzip « orientiert. Gegen diese Selbst-
beschränkung besteht auch kein verfassungsrechtlicher 
Einwand, obwohl diese von Verfassungswegen nicht not-
wendig ist. Interessant ist aber vor dem Hintergrund der 
hier diskutierten Problemstellung weniger das Ergebnis 
als die Begründung des Verfassungsgerichtshofs, auf die 
wir in der Folge näher eingehen.

2. Völkerrechtliche Vorgaben

Der Verfassungsgerichtshof erachtete die ( finanz ) verfas-
sungskonforme Interpretation der Wiener Gemeinde-
verordnung vor allem aus folgenden Gründen als gebo-
ten: » Für den Bereich des Internationalen Steuerrechts 
wird als Völkergewohnheitsrecht der Grundsatz aner-
kannt, dass Staaten nur solche Tatbestände besteuern 
dürfen, zu denen sie eine hinreichend enge Beziehung 
aufweisen ( vgl. z.B. Vogel, Doppelbesteuerungsabkom-
men, Kommentar, 3. Auflage, 1996, Einl. Rz 7 mit zahl-
reichen weiteren Nachweisen; Schaumburg, Internati-
onales Steuerrecht, 1993, 13; Tipke / Lang, Steuerrecht, 
16. Auflage, 1998, § 5 Rz 14; Doralt / Ruppe, Grundriss 
des österreichischen Steuerrechts, II, 3. Auflage, 1996, 
287 ). Gleiches muss grundsätzlich bei der Ausübung 
von Besteuerungsrechten durch die einzelnen Gebiets-
körperschaften im Bundesstaat gelten, denen durch die 
bundesstaatliche Verfassung ganz allgemein die Ver-
pflichtung zur wechselseitigen Rücksichtnahme aufer-
legt ist und deren Besteuerungshoheit im besonderen 
durch finanzverfassungsrechtliche Normen bestimmt 
wird, deren vornehmlicher Zweck die sachgerechte Ver-
teilung und Abgrenzung von Besteuerungsrechten ist.«

Zuweisungen von Besteuerungsrechten an Länder 
oder Gemeinden im Rahmen der Finanzverfassung sind 
daher nach Auffassung des Verfassungsgerichtshofs 
stets so zu verstehen, dass die betreffende Gebietskör-
perschaft bei der Inanspruchnahme der erteilten Er-
mächtigung, das heißt bei der Formulierung des Steu-
ertatbestandes, einen hinreichend inhaltlichen Bezug 
zum räumlichen Geltungsbereich der Abgabe zu wahren 
hat. Nichts anderes kann nach Meinung des Gerichts-
hofs gelten, wenn ein Bundesland Besteuerungsrechte 
aufgrund des Abgabenerfindungsrechts selbst in An-
spruch nimmt oder solche Besteuerungsrechte den Ge-
meinden zur Ausschreibung im Rahmen des freien Be-
schlussrechts überträgt.

Welcher Art der hinreichende Bezug zu sein hat, 
hängt vom Charakter der Abgabe und ihrem Besteue-

rungsgegenstand ab. Für den Bereich der Verbrauchs-
steuern der Länder und Gemeinden ordnet § 8 Abs 4 
F-VG selbst an, dass Verbrauchsabgaben dieser Gebiets-
körperschaften unzulässig sind, die auch den Verbrauch 
außerhalb des Geltungsgebiets der Abgabe treffen oder 
nicht grundsätzlich den gesamten Verbrauch in die-
sem Geltungsgebiet erfassen. Der Verfassungsgerichts-
hof betrachtet diese Norm nicht als abschließende Re-
gelung der Anknüpfungsfrage, sondern lediglich als 
Präzisierung für den Bereich einer bestimmten Abga-
benkategorie. Ebenso wenig kann nach Auffassung des 
Gerichtshofs aus § 7 Abs 4 F-VG der Gegenschluss gezo-
gen werden, dass Länder und Gemeinden bei der Inan-
spruchnahme ihrer Besteuerungsrechte in der Frage der 
territorialen Anknüpfung gleichsam vollkommen freie 
Hand hätten und die Verantwortung für die Vermeidung 
von Doppelbesteuerung ausschließlich Aufgabe des 
Bundesgesetzgebers wäre.

In der Folge verweist der Verfassungsgerichtshof 
dann auf seine Judikatur zu den Fremdenverkehrsabga-
ben, in der er wiederholt die Auffassung vertreten hat, 
dass eine Abgabe nur sachlich gerechtfertigt ist, wenn 
sie sich auf den Nutzen beschränkt, der aus dem Frem-
denverkehr im betreffenden Erhebungsgebiet gezogen 
wird. Auch bei einer Ankündigungsabgabe geht der Ver-
fassungsgerichtshof davon aus, dass der in territoria-
ler Hinsicht maßgebende hinreichende Bezug im vor-
liegenden Fall aus dem Zweck der Abgabe erschlossen 
werden kann: Der Zweck von Ankündigungsabgaben 
überhaupt ist die Besteuerung des mit der Ankündigung 
erzielbaren Reklamewerts, worunter der Verfassungs-
gerichtshof den Nutzen, den der Ankündigende aus der 
Ankündigung zieht, versteht. Daraus folgt für den Ver-
fassungsgerichtshof in finanzverfassungsrechtlicher 
Hinsicht, dass das Besteuerungsrecht der Gemeinde sich 
bereits vom Steuergegenstand her nur auf den im Erhe-
bungsgebiet entstandenen Reklamewert beziehen darf. 
Bei einer Gemeindeabgabe, deren Zweck die Besteue-
rung des Reklamewerts einer Ankündigung ist, ist kein 
hinreichender Grund ersichtlich, der die Gemeinde be-
rechtigen könnte, Ankündigungen schlechthin nur des-
wegen zu besteuern, weil sie vom Gebiet der betreffenden 
Gemeinde ihren Ausgang nehmen, und ohne Rücksicht 
darauf, wo sich der mit der Ankündigung verbundene Re-
klamewert bildet. Dann führte der Verfassungsgerichts-
hof aus: » Werden für fremde Ankündigungen, deren Re-
klamewert sich auch außerhalb des Erhebungsgebiets 
bildet – und dies ist bei überregionalen Rundfunksen-
dungen zweifellos der Fall – einheitliche Entgelte ent-
richtet, so bedeutet die dargelegte Rechtsauffassung auf 
bemessungsrechtlicher Ebene, dass nur jener Teil des 
Entgelts der Steuer unterworfen werden darf, der dem im 
Erhebungsgebiet entstandenen Reklamewert im Verhält-
nis zum gesamten Reklamewert entspricht.«
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Der Verfassungsgerichtshof verknüpft in seiner Ent-
scheidungsbegründung Grundsätze des Internationa-
len Steuerrechts mit konkreten finanzverfassungsrecht-
lichen Anforderungen. Die idente Problemlage auf dem 
Gebiet des Internationalen Steuerrechts und in einem 
Bundesstaat ist für den Verfassungsgerichtshof Anlass, 
die finanzverfassungsrechtlichen Regelungen, die ih-
rem Wortlaut nach punktuell die Vermeidung der Dop-
pelbesteuerung ansprechen – wie insbesondere § 7 
Abs 4 und § 8 Abs 4 F-VG – als beispielhaft zu verstehen 
und davon auszugehen, dass aus diesen punktuellen Re-
gelungen allgemeine Grundsätze hervorleuchten. Auf 
diese Weise begründet der Verfassungsgerichtshof, dass 
die Regelungen des F-VG schon so zu verstehen sind, 
dass sie den Gebietskörperschaften die Verpflichtung 
auferlegen, ihre Zuständigkeiten auf einfachgesetzli-
cher Ebene jeweils so in Anspruch zu nehmen, dass die 
Besteuerungshoheiten von Vorneherein sachgerecht ab-
gegrenzt sind. Auf Grundlage dieser Annahme legt der 
Verfassungsgerichtshof dann in weiterer Folge die im 
Finanzausgleichsgesetz – dem einfachen Bundesge-
setz – enthaltene Ermächtigung, wonach die Gemein-
den » Abgaben von Ankündigungen « erlassen dürfen, so 
aus, dass die Regelung – wiederum finanzverfassungs-
konform verstanden – nur so gedeutet werden kann, 
dass dieser Ermächtigung das Gebot immanent ist, die 
Besteuerungshoheit bei Erlassung einer derartigen Ab-
gabe sachgerecht abzugrenzen und daher insbesondere 
nicht ausschließlich die Besteuerung nach dem Studio-
prinzip vorzusehen. 

Dieser Ansatz ist allerdings wenig überzeugend: Der 
Verfassungsgerichtshof beruft sich auf das Völkerge-
wohnheitsrecht, das den Grundsatz anerkennt, » dass 
Staaten nur solche Tatbestände besteuern dürfen, zu 
denen sie eine hinreichend enge Beziehung aufwei-
sen «. Tatsächlich wird in der Fachliteratur darauf hinge-
wiesen, dass es zwischen dem besteuernden Staat und 
dem besteuerten Sachverhalt einen » genuine link « ge-
ben darf.11 Diese in der Literatur immer wieder zitierte 
Auffassung dürfte letztlich auf die Nottebohm-Entschei-
dung des Internationalen Gerichtshofs zurückgehen,12 
die hier nochmals kurz in Erinnerung gerufen werden 
soll:13 Herr Nottebohm war ursprünglich deutscher 

11 Vgl Vogel, Der räumliche Anwendungsbereich der Verwal-
tungsrechtsnorm ( 1965 ) 101 ff; Vogel, Theorie und Praxis des 
Internationalen Steuerrechts, DStR 1968, 426 ( 429 ); Rudolf, 
Über territoriale Grenzen der Steuergesetze, in Lutter / Koll-
hosser / Trusen ( Hrsg ) Recht und Wirtschaft in Geschichte 
und Gegenwart, Festschrift Bärmann ( 1975 ) 769 ( 782 ff ); Bay-
er, Das Völkerrecht in der Rechtsprechung des BFH, StuW 
1981, 61 ( 69 ).

12 So zB Rudolf, in Lutter / Kollhosser / Trusen ( Hrsg ) Recht und 
Wirtschaft in Geschichte und Gegenwart, Festschrift Bär-
mann ( 1975 ) 783 ( Fn 72 ). 

13 Urteil des Internationalen Gerichtshofs vom 6.4.1955, ICJ 
Reports 1955, 4 ( 15 ).

Staatsbürger, der seit 1905 in Guatemala gelebt hat und 
dort wirtschaftlich aktiv war. Zum Zeitpunkt des Aus-
bruchs des Zweiten Weltkriegs bemühte er sich darum, 
die liechtensteinische Staatsbürgerschaft zu erwerben, 
wobei er zu Liechtenstein mit Ausnahme von gelegentli-
chen Besuchen bei seinem dort lebenden Bruder bis da-
hin keine weiteren Beziehungen hatte. Kurz nach Aus-
bruch des Zweiten Weltkriegs wurde ihm tatsächlich die 
liechtensteinische Staatsbürgerschaft verliehen, was 
zum Verlust der deutschen Staatsbürgerschaft führte. 
Herr Nottebohm hoffte dadurch, in Guatemala der Inter-
nierung und der Beschlagnahme seines Vermögens, die 
ihm sonst als deutscher Staatsbürger gedroht hätte, zu 
entgehen. Diese Hoffnung erfüllte sich nicht. Er wurde 
in die USA gebracht, dort als Angehöriger eines gegne-
rischen Staates interniert und Guatemala hat seine Ver-
mögensgüter eingezogen. Herr Nottebohm übersiedelte 
dann nach seiner Freilassung tatsächlich nach Liechten-
stein und Liechtenstein leitete beim Internationalen Ge-
richtshof ein Verfahren gegen Guatemala ein und berief 
sich dabei darauf, dass Liechtenstein für seinen Staats-
bürger das diplomatische Schutzrecht in Anspruch neh-
men kann. Der Internationale Gerichtshof kam dann 
in seiner 1955 ergangenen Entscheidung zum Ergeb-
nis, dass die Nahebeziehung von Herrn Nottebohm zu 
Liechtenstein nicht eng genug war, dass Guatemala ak-
zeptieren müsste, dass Liechtenstein das diplomatische 
Schutzrecht für Herrn Nottebohm ausüben darf.

Die Entscheidung und ihre Übertragbarkeit auf das 
Steuerrecht ist aus mehreren Gründen problematisch: 
Zum einen dürfte atmosphärisch mitgespielt haben, 
dass Herr Nottebohm nationalsozialistischer Sympathi-
sant gewesen sein soll.14 Dies ist zwar in Hinblick auf die 
zu beurteilende Rechtsfrage irrelevant, dürfte aber der 
Bereitschaft der Richter, der Position von Herrn Notte-
bohm zum Durchbruch zu verhelfen, abträglich gewe-
sen sein. Weiters ist es in der Konstellation in Wahrheit 
um ein Umgehungsproblem gegangen. Es war offen-
sichtlich, dass Herr Nottebohm vor allem deshalb an der 
liechtensteinischen Staatsbürgerschaft interessiert war, 
um die ihm sonst als Deutscher drohenden Konsequen-
zen in Guatemala zu vermeiden. Entgegen anderer Stim-
men im Schrifttum halten wir es zwar dennoch für zutref-
fend, dass der Internationale Gerichtshof den Fall unter 
Anwendung allgemeiner Regelungen des Völkergewohn-
heitsrechts und nicht unter Berufung auf eine spezifi-
sche völkerrechtliche Missbrauchsdoktrin entschieden 
hat,15 doch mag die Entscheidung letztlich auch von der 

14 So Kunz, The Nottebohm Judgment ( Second Phase ), Ameri-
can Journal of International Law 1960, 536 ( 540 ). 

15 Vgl Seidl-Hohenveldern, Der Fall Nottebohm, RIW 1955, 147; 
Glazer, Affaire Nottebohm – A Critique, Georgetown Law 
Journal 1955 – 56, 313; Loewenfeld, Der Fall Nottebohm, Ar-
chiv des Völkerrechts 1956, 387; Jones, The Nottebohm Case, 
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kaum verhüllten Absicht Herrn Nottebohms, den Konse-
quenzen der deutschen Staatsbürgerschaft zu entgehen, 
mitgeprägt sein. 

Vor allem aber hat der Internationale Gerichtshof 
im Nottebohm-Fall keineswegs die Auffassung vertre-
ten, dass die Nahebeziehung zwischen Liechtenstein 
und Herrn Nottebohm nicht hinreichend genug gewe-
sen wäre, um Herrn Nottebohm die liechtensteinische 
Staatsbürgerschaft zu verleihen. Im Gegenteil: Der In-
ternationale Gerichtshof hat ausdrücklich anerkannt, 
dass Herr Nottebohm in rechtskonformer Weise zum 
liechtensteinischen Staatsbürger geworden ist. Der In-
ternationale Gerichtshof hat Liechtenstein lediglich ver-
weigert, das diplomatische Schutzrecht für Herrn Notte-
bohm gegen Guatemala in Anspruch zu nehmen, da die 
Nahebeziehung von Herrn Nottebohm zu Guatemala – 
wo er sich seit 1905 aufgehalten hatte und wesentliches 
Vermögen besaß – noch viel intensiver war. Wenn man 
daher die völkergewohnheitsrechtlich gegebene Zuläs-
sigkeit, jemanden die Staatsbürgerschaft zu verleihen, 
mit der völkergewohnheitsrechtlichen Zulässigkeit, ei-
nen bestimmten Bürger oder einen bestimmten Sach-
verhalt zu besteuern, auf eine Ebene stellt, lässt sich 
aus der Nottebohm-Entscheidung überhaupt keine Ein-
schränkung zur Besteuerung ableiten.

Auch in der Staatenpraxis ist die im Fachschriftum 
immer wieder geforderte Nahebeziehung zwischen dem 
besteuernden Staat und dem besteuerten Sachverhalt 
im Wesentlichen eine bloße Floskel. Staaten sind bei 
der Ausgestaltung ihrer Besteuerungsrechte oft sehr kre-
ativ und lassen schon eine ganz geringfügige Nahebe-
ziehung genügen, wenn man bloß daran denkt, dass in 
manchen Staaten – wie zum Beispiel in Österreich und 
Deutschland – bei Einkünften aus nichtselbständiger 
Arbeit von beschränkt Steuerpflichtigen die Tätigkeit 
nicht einmal im Inland ausgeübt werden muss, sondern 
schon die bloße Verwertung im Inland zur Anknüp-
fung der Steuerpflicht genügt.16 Ein anderes Beispiel ist 
die CFC-Besteuerung, die oft schon dann zum Tragen 
kommt, wenn bloß einer der geringfügig beteiligten Ge-
sellschafter an einer ausländischen Gesellschaft betei-
ligt ist, die auch nur im Ausland Einkünfte erzielt oder 
Vermögen besitzt.17 Die eigentliche Schranke für die Be-

International and Comparative Law Journal 1956, 230; Ma-
karov, Das Urteil des Internationalen Gerichtshofs im Fall 
Nottebohm, ZaöRV 1956, 407; Kunz, American Journal of 
International Law 1960, 536; Harris, The Protection of Com-
panies in International Law in the Light of the Nottebohm 
Case, International and Comparative Law Quarterly 1969, 
275; Sloane, Breaking the Genuine Link: The Contemporary 
International Legal Regulation of Nationality, Harvard Inter-
national Law Journal 2009, 29. 

16 Kritisch dazu Lang, Beschränkte Steuerpflicht durch Verwer-
tung im Inland, SWI 1993, 356 ff. 

17 Vgl Aigner / Scheuerle / Stefaner, General Report, in Lang / Aig-
ner / Scheuerle / Stefaner ( Hrsg ) CFC Legislation ( 2004 ) 13. 

steuerungshoheit der Staaten stellen daher nicht die völ-
kergewohnheitsrechtlich bestehenden Grundsätze dar, 
sondern lediglich die Möglichkeit, Steueransprüche 
auch einigermaßen effektiv durchzusetzen. Um entwe-
der verfassungsrechtlichen Vorgaben zu genügen oder 
auf der politischen Ebene keinen Autoritätsverlust zu er-
leiden, sehen Staaten Besteuerungsrechte im Regelfall 
meist nur dann vor, wenn sie diese Besteuerungsrechte 
auch durchsetzen können.

Dies zeigt, dass der völkergewohnheitsrechtlich be-
hauptete Grundsatz, dass Staaten nur solche Tatbe-
stände besteuern dürfen, zu denen sie eine hinreichend 
enge Beziehung aufweisen, mit den vom Verfassungsge-
richtshof für die Abgrenzung regionaler Besteuerungs-
zuständigkeiten abgeleiteten Postulaten kaum etwas 
zu tun hat. Im Gegenteil: Das Völkergewohnheitsrecht 
schließt Doppelbesteuerung keineswegs aus. In dem 
Umstand, dass nach dem Völkergewohnheitsrecht der 
herrschenden Auffassung zufolge bloß ein geringfügi-
ger » genuine link « als Anknüpfungspunkt für die Be-
steuerung gefordert wird, könnte sogar der Grund dafür 
gesehen werden, dass Doppelbesteuerung möglich ist. 
Zwischen dem auf das Völkergewohnheitsrecht gestütz-
ten Grundsatz, » dass Staaten nur solche Tatbestände 
besteuern dürfen, zu denen sie eine hinreichend enge 
Beziehung aufweisen «, bis zu dem vom Verfassungsge-
richtshof letztlich auch aus diesem Grundsatz abgeleite-
ten Gebot, die Ankündigungsabgabe so auszugestalten, 
dass sie am Empfangsprinzip orientiert ist, liegt jeden-
falls argumentativ ein weiter Weg.

3. Finanzverfassungsrechtliche Vorgaben

Vor diesem Hintergrund überrascht nicht, dass sich der 
Verfassungsgerichtshof nicht auf das Völkergewohn-
heitsrecht alleine beruft, sondern seine Überlegungen 
auf weitere verfassungsrechtliche Erwägungen stützt. Al-
lerdings darf nicht übersehen werden, dass für den Ver-
fassungsgerichtshof die Parallele zwischen den Besteu-
erungsrechten nach Völkergewohnheitsrecht einerseits 
und der Ausübung von Besteuerungsrechten durch die 
einzelnen Gebietskörperschaften im Bundesstaat ande-
rerseits schon entscheidend ist. Offenbar aufgrund die-
ser Parallele sieht sich der Verfassungsgerichtshof in der 
Lage, unter Anführung einiger weiterer – in der Folge 
noch näher darzulegender – vager Grundsätze die punk-
tuellen Regelungen des Finanzverfassungsrechts als bei-
spielhaft zu verstehen und daraus einen allgemeinen 
Grundsatz der » sachgerechten Verteilung und Abgren-
zung von Besteuerungsrechten « abzuleiten, der letztlich 
dann dazu führt, dem Finanzausgleichsgesetzgeber zu 
unterstellen, mit der Ankündigungsabgabe von Vorn-
eherein das Empfangsprinzip und nicht das Studioprin-
zip mitgedacht zu haben. 
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Der Verfassungsgerichtshof sieht die völkergewohn-
heitsrechtlichen Anforderungen parallel zur » Ausübung 
von Besteuerungsrechten durch die einzelnen Gebiets-
körperschaften im Bundesstaat [ … ], denen durch die 
bundesstaatliche Verfassung ganz allgemein die Ver-
pflichtung zur wechselseitigen Rücksichtnahme aufer-
legt ist «. Der Verfassungsgerichtshof zitiert hier nicht 
ausdrücklich Judikatur, spielt aber offenbar auf seine ei-
gene Rechtsprechung an, wonach Bund und Länder bei 
der Ausübung ihrer Kompetenzen eine Rücksichtnahme-
verpflichtung trifft.18 Diese Verpflichtung hat der Verfas-
sungsgerichtshof allerdings bis dahin nur im Verhältnis 
zwischen Bund und Ländern zueinander angenommen, 
nicht aber im Verhältnis zwischen den einzelnen Län-
dern oder zwischen den einzelnen Gemeinden. Inhalt-
lich ist der Verfassungsgerichtshof dabei aber auch nur 
soweit gegangen, dass er ein » Torpedierungsverbot « an-
genommen hat.19 Weiter gehen auch die Abstimmungs-
erfordernisse zwischen Bund und Ländern nicht. Im Er-
kenntnis VfSlg 10305 hat der Verfassungsgerichtshof 
diesen Gedanken für das Abgabenrecht fruchtbar ge-
macht: » Soll die bundesstaatliche Kompetenzverteilung 
[ … ] nicht zu einem unerträglichen Gegeneinander von 
Bund und Ländern führen, dann muss die allgemeine 
abgabenrechtliche Regelung des Landes auf die beson-
dere Anordnung des Materiengesetzgebers Bund Rück-
sicht nehmen.« Im konkreten Fall ging es um das vom 
Bundesgesetzgeber erlassene Telegraphenwegegesetz, 
wonach bestimmte Leitungsrechte von jedermann un-
entgeltlich zu dulden sind. Daher dürfe die Landesge-
setzgebung diese bundesgesetzliche Regelung nicht 
durch Erhebung einer Abgabe auf Leitungen gerade 
ins Gegenteil verkehren. Wenngleich der Gedanke der 
Übertragung der Rücksichtnahmepflicht vom Verhält-
nis zwischen Bund und Ländern auch auf das Verhältnis 
zwischen den Ländern und zwischen den Gemeinden 
durchaus etwas für sich hat, ist es auch hier wiederum 
alles andere als naheliegend, das bloß für Extremfälle 
maßgebende » Torpedierungsverbot « als generelle An-
ordnung einer Doppelbesteuerung vermeidenden Ab-
grenzung von Besteuerungsrechten im Bundesstaat zu 
verstehen.

Als konkrete finanzverfassungsrechtliche Vorschrif-
ten hat der Verfassungsgerichtshof § 7 Abs 4 und § 8 
Abs 4 F-VG angeführt. § 7 Abs 4 F-VG enthält eine Er-
mächtigung des Bundesgesetzgebers, » hinsichtlich der 
Landes-( Gemeinde ) abgaben Bestimmungen zur Ver-
hinderung von Doppelbesteuerungen « zu erlassen. Die 
Bedeutung dieser Kompetenz der Bundesgesetzgebung 

18 VfSlg 12105 / 1989; VfSlg 13586 / 1993; VfSlg 15281 / 1998; VfS-
lg 15552 / 1998; VfSlg 17497 / 2005. 

19 Raschauer, Anmerkung zu VfGH 23.6.1987, G 137, 182 und 
183 / 86, ÖZW 1988, 27 ( 30 ). 

ist nicht völlig klar, es geht aber wohl primär um jene 
Doppelbesteuerung, die sich aus der Ausübung der Ab-
gabenhoheit auf Landes- und Gemeindeebene zwischen 
diesen Gebietskörperschaften ergibt. Für den Verfas-
sungsgerichtshof ist die Regelung des § 7 Abs 4 F-VG in-
soweit relevant: » Ebensowenig kann nach Auffassung 
des Gerichtshofes aus § 7 Abs 4 F-VG der Gegenschluss 
gezogen werden, dass Länder und Gemeinden bei der 
Inanspruchnahme ihrer Besteuerungsrechte in der 
Frage der territorialen Anknüpfung gleichsam vollkom-
men freie Hand hätten und die Verantwortung für die 
Vermeidung von Doppelbesteuerungen ausschließlich 
Aufgabe des Bundesgesetzgebers wäre.« Dem Verfas-
sungsgerichtshof ist zuzustimmen, dass die dem Bun-
desgesetzgeber ermächtigende Regelung des § 7 Abs 4 
F-VG keineswegs ausschließt, dass auch die Landesge-
setzgeber und die Gemeinden bei der Ausübung der ih-
nen zustehenden Regelungskompetenz bemüht sein 
können, Doppelbesteuerung zu vermeiden. Es wäre ja 
geradezu absurd, aus § 7 Abs 4 F-VG abzuleiten, dass die 
Länder und die Gemeinden ihre Abgabenkompetenz so 
ausüben müssten, dass Doppelbesteuerung zwangsläu-
fig die Folge ist. Der Umstand, dass § 7 Abs 4 F-VG kla-
rerweise den Ländern und Gemeinden keineswegs ver-
bietet, von Vorneherein ihre Besteuerungsrechte eng 
abzugrenzen, lässt aber noch nicht darauf schließen, 
dass gerade diese Vorschrift die Länder und Gemeinden 
verpflichten würde, dies zu tun. Dem klaren Wortlaut 
nach richtet sich die Vorschrift an den Bundesgesetz-
geber und ihre Existenz setzt jedenfalls voraus, dass der 
Finanzverfassungsgesetzgeber davon ausgeht, dass die 
Länder und Gemeinden in offenbar verfassungsrecht-
lich zulässiger Weise die ihnen zugewiesenen Besteu-
erungsrechte so ausüben können, dass Doppelbesteu-
erung mitunter die Folge ist. § 7 Abs 4 F-VG lässt sich 
daher bestenfalls so interpretieren, dass diese Vorschrift 
nicht ausschließt, dass andere finanzverfassungsrecht-
liche Regelungen die Länder und Gemeinden bei der 
Ausübung ihrer Besteuerungshoheit einschränken. Es 
würde aber zu weit führen, in § 7 Abs 4 F-VG eine Grund-
lage für die Verpflichtung von Ländern und Gemeinden 
zu sehen, selbst der Doppelbesteuerung vorzubeugen. 

Folglich steht die Regelung des § 8 Abs 4 F-VG im 
Mittelpunkt der weiteren Überlegungen: Nach dieser 
Vorschrift sind » Verbrauchsabgaben der Länder ( Ge-
meinden ), die auch den Verbrauch außerhalb des Gel-
tungsgebietes der Abgaben treffen oder nicht grundsätz-
lich den gesamten Verbrauch in diesem Geltungsgebiet 
erfassen, [ … ] unzulässig «. Die dem Wortlaut nach nur 
die » Verbrauchsabgaben « betreffende Regelung sieht der 
Verfassungsgerichtshof offenbar bloß beispielhaft: » Der 
Verfassungsgerichtshof betrachtet diese Norm nicht als 
abschließende Regelung der Anknüpfungsfrage, sondern 
lediglich als Präzisierung für den Bereich einer bestimm-
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ten Abgabenkategorie.« Ob allerdings die Regelung des 
§ 8 Abs 4 F-VG tatsächlich tauglich ist, um ein generel-
les, Doppelbesteuerung ausschließendes Gebot zur Ab-
grenzung von Besteuerungshoheiten zu postulieren, ist 
fraglich. Die sonstige Rechtsprechung des Verfassungs-
gerichtshof zu § 8 Abs 4 F-VG kreist wesentlich um die 
Interpretation des Begriffs der » Verbrauchsabgaben «,20 
was darauf hindeutet, dass der Verfassungsgerichtshof 
sonst nicht geneigt ist, dieser Regelung generellen Cha-
rakter beizumessen.21 Ebenso darf nicht übersehen wer-
den, dass § 8 Abs 4 F-VG bei Verbrauchsabgaben nicht 
nur vorschreibt, dass der Verbrauch » außerhalb des Gel-
tungsgebiets der Abgabe « nicht getroffen werden darf, 
sondern auch, dass die Verbrauchsabgabe » grundsätz-
lich den gesamten Verbrauch in diesem Geltungsgebiet 
erfassen « muss. In der Terminologie des Internationa-
len Steuerrechts würde dies also nicht nur auf ein Verbot 
der Doppelbesteuerung, sondern auch auf ein Verbot der 
doppelten Nichtbesteuerung hinauslaufen.22 Diese weit-
reichende Schlussfolgerung hat der Verfassungsgerichts-
hof aber in diesem Erkenntnis nicht gezogen: So hat er 
keine Bedenken dagegen gehabt, dass die vom Wiener 
Gemeinderat erlassene Ankündigungsabgabe neben 
dem – vom Verfassungsgerichtshof in verfassungskon-
former Interpretation gewonnenen – Empfangsprinzip 
auch das Studioprinzip verankert und somit nicht alle 
Ankündigungen, die ihren Reklamewert in Wien ent-
falten, von der Abgabe erfasst sind. Daher ist auch § 8 
Abs 4 F-VG eine fragwürdige Rechtsgrundlage für die vom 
Verfassungsgerichtshof getroffenen Annahmen.

Schließlich hat sich der Verfassungsgerichtshof 
nicht nur auf die finanzverfassungsrechtlichen Rege-
lungen, sondern auch auf den Gleichheitsgrundsatz 
berufen: Der Verfassungsgerichtshof hat seine Recht-
sprechung zu den Fremdenverkehrsabgaben ange-
führt, in deren Rahmen der Verfassungsgerichtshof 
» wiederholt die Auffassung vertreten [ hat ] «, dass eine 
solche Abgabe sachlich nur gerechtfertigt ist, wenn sie 
sich auf den Nutzen beschränkt, der aus dem Frem-
denverkehr im betreffenden Erhebungsgebiet gezogen 
wird «. Tatsächlich spielt der Gleichheitsgrundsatz in 
der Rechtsprechung des österreichischen Verfassungs-
gerichtshofs eine große Rolle.23 Daher ist es auch nicht 
überraschend, wenn der Verfassungsgerichtshof aus 
dem als allgemeines Sachlichkeitsprinzip verstandenen 

20 VfSlg 2796 / 1955; VfSlg 3417 / 1958; VfSlg 4048 / 1961. 
21 Vgl auch Ruppe, Verfassungsrechtliche Überlegungen zur Re-

form der Getränkesteuer, ÖStZ 1991, 263, 266; Ruppe, Verfas-
sungswidrigkeit der Getränkesteuer ?, RdW 1991, 122. 

22 Zur doppelten Nichtbesteuerung im Internationalen Steu-
errecht ausführlich Lang, Double Non Taxation, General Re-
port, IFA, Cahiers de droit fiscal international, Volume 89  a 
( 2004 ) 73.

23 Vgl Pöschl, Gleichheit vor dem Gesetz ( 2008 ) 205 ff; Berka, 
Grundrechte ( 1999 ) 487. 

Gleichheitsgrundsatz auch Schranken für die Gesetzge-
bungsbefugnisse der Länder und Gemeinden auf dem 
Gebiet des Abgabenrechts ableitet. Allerdings würde 
es wohl auch vor dem Hintergrund dieses Verständnis-
ses zu weit gehen, aus dem Gleichheitsgrundsatz abzu-
leiten, dass im Hinblick auf bestimmte Abgaben nur 
eine ganz bestimmte Ausgestaltungsmöglichkeit dem 
Gleichheitsgrundsatz entspricht. Auch bei der Ankün-
digungsabgabe wäre nicht einsichtig, dass nur die Wahl 
eines bestimmten Anknüpfungspunktes der Abgabe den 
Anforderungen des Gleichheitsgrundsatzes entspre-
chen würde. Der Umstand, dass es der Verfassungsge-
setzgeber in § 7 Abs 4 F-VG für notwendig erachtet, den 
Bundesgesetzgeber ausdrücklich zur Erlassung von Re-
gelungen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zu er-
mächtigen, spricht jedenfalls dagegen, dass sich aus ei-
ner anderen verfassungsgesetzlichen Vorschrift – dem 
Gleichheitsgrundsatz – ergibt, dass eine derartige Dop-
pelbesteuerung von Vorneherein immer unzulässig ist.

Somit zeigt sich, dass die eigentliche Rechtsgrund-
lage für die vom Verfassungsgerichtshof angespro-
chenen Anforderungen wohl weder im Völkergewohn-
heitsrecht noch im Finanzverfassungsrecht oder im 
Gleichheitsgrundsatz liegt, sondern in der Umschrei-
bung der finanzausgleichsrechtlichen Ermächtigung. 
Der Wortlaut der entsprechenden bundesgesetzlichen 
Vorschrift ist aber äußerst knapp gehalten, da diese zu 
nichts mehr und weniger als zur Regelung von » Abga-
ben auf Ankündigungen « ermächtigt. Wenngleich sich 
dies offenbar aus den historischen Materialien nicht so 
ableiten lässt, liegt der Entscheidung des Verfassungs-
gerichtshofs offenbar die Annahme zugrunde, dass der 
Bundesgesetzgeber bei der Ermächtigung zur Regelung 
dieser Abgaben mitgedacht hat, dass im Hinblick auf die 
Rundfunkwerbung nur das Empfangsprinzip in Betracht 
kommt, nicht aber das Studioprinzip. Ob es methodisch 
haltbar ist, die bundesgesetzlich erteilte Ermächtigung 
inhaltlich derart restriktiv zu verstehen, soll hier nicht 
weiter vertieft werden. Dies ist eine Frage der Auslegung 
der bundesgesetzlichen Regelung des Finanzausgleichs-
gesetzes. Die vom Verfassungsgerichtshof ins Treffen 
geführte Parallele zwischen den Grundsätzen des In-
ternationalen Steuerrechts und der Aufteilung von Be-
steuerungshoheiten im Bundesstaat gibt aber jedenfalls 
keine zusätzliche Stütze für dieses Ergebnis ab. Genauso 
wenig kann diese vermeintliche Parallele erweisen, dass 
die finanzverfassungsrechtlichen Regelungen von Vorn-
eherein so zu verstehen wären, dass die ihre Befugnisse 
ausübenden Gebietskörperschaften auf die Vermeidung 
von Doppelbesteuerung Bedacht nehmen müssen.

Der Finanzausgleichsgesetzgeber hat es in der Hand, 
bei der Regelung der Zuständigkeiten zur Erlassung von 
Landes- und Gemeindeabgaben den Abgabegegenstand 
entweder explizit oder implizit so abzugrenzen, dass 
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Doppelbesteuerung gar nicht auftritt oder die zur Ab-
gabengesetzgebung berufenen Gebietskörperschaften 
zu verpflichten, auch Maßnahmen zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung zu setzen. Der Bundesgesetzgeber 
kann bei der Erteilung der Ermächtigung auch nichts 
dergleichen tun und Doppelbesteuerung in Kauf neh-
men. Der Landesgesetzgeber darf in diesem Fall selbst 
gegen Doppelbesteuerung vorkehren, wenn er im Rah-
men der bundesgesetzlichen Ermächtigung bleibt. Än-
dert sich das Wesen der Abgabe durch die vom Landes-
gesetzgeber gesetzten Maßnahmen, ist die Abgabe dann 
finanzverfassungsrechtlich gedeckt, wenn der Landesge-
setzgeber im Rahmen seines Abgabenerfindungsrechts 
befugt ist, eine derartige Abgabe zu regeln. Soweit es 
sich um Gemeindeabgaben kraft freien Beschlussrechts 
handelt, hängt die Zulässigkeit landesgesetzlicher Maß-
nahmen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung davon 
ab, ob sie die bundesgesetzliche Ermächtigung nur kon-
kretisiert oder aber etwa einschränkt.24

Wenn also auch das vom Verfassungsgerichtshof an-
genommene verfassungsrechtliche Gebot, dass die ein-
zelnen Gebietskörperschaften die Vermeidung der Dop-
pelbesteuerung sicherzustellen hätten, auf tönernen 
Füßen steht, ist festzustellen, dass die Länder und Ge-
meinden dieser Aufgabe jedenfalls häufig nachkom-
men. In landesgesetzlichen Regelungen und Regelun-
gen der Gemeinden finden sich vereinzelt Methoden zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung, wobei die Gebiets-
körperschaften zum Teil auf aus dem Internationalen 
Steuerrecht bekannte Methoden zurückgreifen, wie in 
der Folge beispielhaft aufgezeigt werden soll.

III.  Umsetzung in den 
Abgabenvorschriften 

1. Befreiungsmethode 

In der österreichischen Abkommenspraxis erfolgt die 
Vermeidung der Doppelbesteuerung häufig durch die 
Befreiungsmethode, die den Ansässigkeitsstaat dazu 
verpflichtet, bestimmte ausländische Einkünfte aus der 
Steuerbemessungsgrundlage auszuscheiden. Die dem 
anderen Vertragsstaat zugewiesenen Einkünfte werden 
üblicherweise – durch Progressionsvorbehalte – ledig-
lich für Zwecke der Tarifermittlung berücksichtigt. Ob 
der andere Staat das ihm abkommensrechtlich zuge-
wiesene Besteuerungsrecht tatsächlich ausübt, ist für 
die Gewährung der Befreiung im Ansässigkeitsstaat un-
erheblich. Dies ist nur im Falle abkommensrechtlicher 
» subject-to-tax « Klauseln anders: » Subject-to-tax « Klau-
seln machen eine abkommensrechtliche Befreiung von 

24 Vgl Lang, ZfV 2005, 175 ( 177 ).

der Voraussetzung abhängig, dass die betreffenden Ein-
künfte im anderen Staat der Besteuerung unterliegen.25 

Als Beispiel für eine landesgesetzliche Regelung, 
die auf die Befreiungsmethode zurückgreift kann § 15 
Tiroler Vergnügungssteuergesetz dienen,26 der die Ab-
gabepflicht bestimmter Vergnügungsveranstaltungen, 
beispielsweise gewerbsmäßiger Gesangs- und Musik-
vorträge, die im Umherziehen auf öffentlichen Wegen, 
Straßen oder anderen öffentlichen Orten dargeboten 
werden, normiert. Der Landesgesetzgeber ist offenbar 
davon ausgegangen, dass es sich dabei regelmäßig um 
Veranstaltungen handeln wird, die zum Teil innerhalb 
und zum Teil außerhalb des Erhebungsgebiets stattfin-
den. Die Unternehmer solcher Vorträge sind daher ge-
mäß § 15 Abs 2 Tiroler Vergnügungssteuergesetz von 
der Steuer befreit, wenn sie an einem Tag bereits in ei-
ner anderen Gemeinde Steuer entrichtet haben. Über 
die Entrichtung der Steuer haben sie sich auszuweisen. 
Unterliegt die Veranstaltung in einer anderen Gemeinde 
dem Grunde nach keiner Abgabepflicht oder kann sich 
der Unternehmer über die Entrichtung der Steuer nicht 
ausweisen, ist die Vergnügung in vollem Umfang in ei-
ner Gemeinde steuerpflichtig, obwohl die Veranstaltung 
erwiesenermaßen zum Teil im Erhebungsgebiet einer 
anderen Gemeinde veranstaltet wird. 

Aus finanzverfassungsrechtlicher Sicht ist dieses 
Ergebnis im Lichte der höchstgerichtlichen Recht-
sprechung zweifelhaft: In seinem Erkenntnis vom 
22.12.2005, 2004 / 15 / 0063 hat der Verwaltungsgerichts-
hof ausgesprochen, dass die steuerliche Erfassung eines 
Aufwandes, der durch die Inanspruchnahme einer Ver-
gnügung außerhalb des Geltungsbereichs der Abgabe 
entsteht, unzulässig ist. In seiner Begründung verweist 
der Gerichtshof auf das oben referierte Erkenntnis des 
Verfassungsgerichtshof zur Wiener Ankündigungsab-
gabe auf Rundfunkwerbung. In dem vom Verwaltungs-
gerichtshof am 22.12.2005 entschiedenen Fall ging es 
um die der Linzer Lustbarkeitsabgabe unterliegenden 
» Tanzschifffahrten « auf der Donau. Obgleich der Ein-
stieg der Passagiere an der Anlegestelle in Linz erfolgt, 
erstreckt sich die Veranstaltung insoweit zu einem be-
trächtlichen Teil auch auf andere Gemeinden, als das 
Schiff das Stadtgebiet bereits nach kurzer Zeit verlässt, 
in den Bereich zahlreicher anderer Gemeinden gelangt 
und dann wieder zurück nach Linz fährt. Der Verwal-
tungsgerichtshof hat in verfassungskonformer Aus-
legung des § 1 Abs 1 Lustbarkeitsabgabeordnung der 
Stadt Linz folgende Methode zur Vermeidung der Dop-
pelbesteuerung entwickelt: 27 Veranstaltungen, die nur 

25 Vgl zB Schilcher, Subject-to-tax-Klauseln in der österreichi-
schen Abkommenspraxis ( 2004 ).

26 LGBl 60 / 1982.
27 ABl 9 / 1950 idF 19 / 2001. 
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teilweise im Gebiet der Stadt Linz veranstaltet werden, 
lösen nur insoweit Abgabepflicht aus, als sie zu Veran-
staltungen innerhalb des Gebiets der Stadt Linz führen. 
Steuerpflichtig ist daher der Aufwand der Teilnehmer an 
der Veranstaltung, der auf den in Linz gelegenen Veran-
staltungsteil im Verhältnis zur gesamten Vergnügungs-
veranstaltung entfällt. Ein allfälliger Rest ist aus der 
Steuerbemessungsgrundlage auszuscheiden. 

In ähnlicher Weise hat der Verfassungsgerichtshof 
im Zusammenhang mit der Getränkesteuer unter Be-
rufung auf § 8 Abs 4 F-VG und seiner Vorläuferbestim-
mung28 bereits wiederholt dargelegt, dass die entgeltli-
che Abgabe von Getränken nicht von der Getränkesteuer 
betroffen sein darf, wenn die Partei den eindeutigen 
Nachweis liefert, dass das Getränk nicht innerhalb der 
Grenzen einer Gemeinde, sondern in einer anderen Ge-
meinde dem Konsum zugeführt werden soll.29 Eine be-
reits eingehobene Steuer muss der Partei rückvergütet 
werden. Die Verpflichtung zur ( anteiligen ) Befreiung 
wurde nicht davon abhängig gemacht, ob die betreffen-
den Einkünfte außerhalb des Erhebungsgebiets der Be-
steuerung unterliegen oder nicht.30 

Überträgt man diese Überlegungen auf § 15 Abs 2 Ti-
roler Vergnügungssteuergesetz, zeigt sich zum einen, 
dass die vollständige Befreiung, wenn der Unternehmer 
der Veranstaltung bereits in einer anderen Gemeinde 
Steuer entrichtet hat, finanzverfassungsrechtlich nicht 
notwendig ist. Zum anderen hat die Gemeinde den nicht 
in ihrem Erhebungsgebiet gelegenen Anteil der Veran-
staltung unabhängig davon, ob der Tatbestand bereits 
in einer anderen Gemeinde zu steuerlichen Konsequen-
zen geführt hat, zu befreien. Die » subject-to-tax « Klau-
sel ist daher im Lichte des VwGH-Erkenntnisses vom 
22.12.2005, 2004 / 15 / 0063, unzulässig: Die geschilderte 
Rechtsprechung deutet darauf hin, dass der Gesetzge-
ber den Besteuerungstatbestand von Vorneherein nicht 
so weit fassen darf, dass Aktivitäten außerhalb der Ge-
meinde erfasst sind. Somit ist es aber auch verfehlt, den 
Steuerpflichtigen dazu anzuhalten, einen Besteuerungs-
nachweis zu erbringen, um die Befreiung für den außer-
halb der Gemeinde stattfindenden Teil der Veranstaltung 
in Anspruch nehmen zu können. Die Forderung nach der 
Erbringung eines Besteuerungsnachweises ist nur dann 
gerechtfertigt, wenn der Abgabepflichtige die – finanzver-

28 Vgl dazu Ruppe, § 8 F-VG, in Korinek / Holoubek ( Hrsg ) Bun-
desverfassungsrecht, Rz 27. 

29 Die Getränkesteuer auf alkoholische Getränke wird nicht 
mehr erhoben. Die Aufhebung erfolgte mit einer Ände-
rung des FAG 1997 ( vgl BGBl I 29 / 2000, mit Wirkung vom 
9.3.2000 ). Die Aufhebung des Erhebungsrechts der Geträn-
kebesteuerung hinsichtlich der Veräußerung von nichtalko-
holischen Getränken und Speiseeis erfolgte durch das FAG 
2001 ( BGBl I 3 / 2001 ) mit Wirkung ab dem 1.1.2001.

30  VfSlg 2796 / 1955;  VfSlg 5088 / 1965;  VfSlg 8099 / 1977; 
VfSlg 11852 / 1988; VfSlg 13547. 

fassungsrechtlich nicht notwendige – Befreiung des im 
Erhebungsgebiet gelegenen Anteils beanspruchen will. 

Die Rechtsprechung verlangt somit offenbar die An-
wendung einer Befreiungsmethode eigener Art, bei der 
eine Aufteilung nach den Erhebungsgebieten vorzuneh-
men ist. Die Vornahme einer gebietsmäßigen Abgren-
zung gestaltet sich aber nicht in jedem Fall so geradli-
nig wie im Fall der Vergnügungs- oder Getränkesteuer. 
Die Ermittlung sachadäquater Abgrenzungskriterien 
kann auf Schwierigkeiten stoßen, wenn der Besteue-
rungsgegenstand einer regionalen Abgabe nicht leicht 
greifbar ist. Beispielsweise ist Besteuerungsobjekt einer 
Fremdenverkehrsabgabe das unmittelbare oder mittel-
bare wirtschaftliche Interesse am Fremdenverkehr be-
grenzt auf wirtschaftliche Vorgänge im entsprechenden 
Erhebungsgebiet. Der Verfassungsgerichtshof hatte die 
Frage zu beantworten, nach welchen Kriterien die Auf-
teilung vorzunehmen ist, um die Besteuerung von Tä-
tigkeiten, die unmittelbar oder mittelbar am Touris-
mus interessiert sind, mit gebietsmäßigem Konnex, zu 
gewährleisten. Die Rechtsprechung hat schon früh he-
rausgearbeitet, dass der von einer im Erhebungsgebiet 
gelegenen Betriebsstätte ausgeführte Jahresumsatz ein 
sachadäquates Mittel zur Erfassung des ausschließlich 
dort entstandenen Fremdenverkehrsnutzens ist.31 Um-
sätze, die in andere Erhebungsgebiete ausgeführt wer-
den, sind somit in die Bemessungsgrundlage nicht ein-
zubeziehen. 

Der auf die einzelnen im Erhebungsgebiet gelege-
nen Betriebsstätten entfallende Jahresumsatz ist nicht 
ohne praktische Schwierigkeiten zu eruieren. Der Stei-
ermärkische Landesgesetzgeber hat dies erkannt und 
in § 28 Abs 2 Steiermärkisches Tourismusgesetz32 gere-
gelt, dass der Umsatz auf die einzelnen Gemeinden, in 
denen sich Betriebsstätten befinden, wie folgt aufzutei-
len ist, wenn sich der im Gebiet der einzelnen Touris-
musgemeinden erzielte Umsatz nicht oder nur mit un-
verhältnismäßig hohem Aufwand feststellen lässt: » Die 
Anteile der einzelnen Gemeinden am Umsatz sind nach 
dem Verhältnis der Arbeitslöhne in den einzelnen Be-
triebsstätten zu berechnen.« Diese pauschale Betrach-
tungsweise ist verfassungsrechtlich unproblematisch. 
Der Verfassungsgerichtshof hat in seiner bisherigen 
Judikatur grundsätzlich auch keine Bedenken gegen 
jene Regelungen gehabt, die eine Pauschalierung einer 
Fremdenverkehrsabgabe von Ferienwohnungen unter 
Annahme einer durchschnittlichen Übernachtungszahl 
vorsahen, wenn sie den Erfahrungen des täglichen Le-
bens entsprachen und im Interesse der Verwaltungs-

31 VfSlg 5811 / 1968;  VfSlg 5995 / 1969;  VfSlg 6205 / 1970; 
VfSlg 11640 / 1988;  VfSlg 15215 / 1998;  VfSlg 16198 / 2001; 
VfSlg 17384 / 2004; VfSlg 17784 / 2006.

32 LGBl 55 / 1992 idF 81 / 2010. 
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ökonomie lagen.33 Vor diesem Hintergrund erscheint 
dagegen eine Vorschrift bedenklich, wonach die Abgabe 
» mit dem der Anzahl der einhebungsberechtigten Ge-
bietskörperschaften entsprechenden Bruchteil « fest-
zusetzen ist, wenn der Abgabepflichtige innerhalb der 
Verjährungsfrist nachweist, wegen des gleichen Abga-
bentatbestands auch gegenüber anderen inländischen 
Gebietskörperschaften abgabepflichtig zu sein. Die be-
treffende Regelung stammt aus dem nicht mehr im 
Rechtsbestand befindlichen Wiener Anzeigenabgabe-
gesetz 1983.34 Gegenstand der Anzeigenabgabe ist die 
mit einer Anzeige verbundene Werbewirkung. Schon 
aufgrund der möglicherweise völlig unterschiedlichen 
Größe oder Bevölkerungsdichte widerspricht es den 
Erfahrungen des täglichen Lebens, dass die Werbewir-
kung in jedem Erhebungsgebiet identisch ist. 

2. Anrechnungsmethode

Die Anrechnung ausländischer Steuern ist als Steuer-
betragsermäßigung konzipiert. Der Ansässigkeitsstaat 
rechnet auf die vom Einkommen zu erhebende Steuer je-
nen Betrag an, der der im Quellenstaat gezahlten Steuer 
entspricht. Die Anrechnungsmethode stellt sicher, dass 
bei manchen unternehmerischen Auslandsaktivitäten 
das inländische Steuerniveau zum Tragen kommt. Die 
endgültige Steuerbelastung wird durch das höhere Steu-
erniveau der beteiligten Staaten bestimmt. Die Anrech-
nungsmethode kann einerseits nach dem Konzept der 
Vollanrechnung ausgestaltet sein. Dann kürzt der Abso-
lutbetrag der im Ausland entrichteten Steuer die inlän-
dische Steuer in seiner vollen Höhe, wobei sie nicht über 
den Betrag der im Ansässigkeitsstaat insgesamt entrich-
teten Steuer hinausgeht. Nach den Bestimmungen der 
österreichischen Doppelbesteuerungsabkommen ist die 
Anrechnung der ausländischen Steuern hingegen stets 
betragsmäßig begrenzt. Die Anrechnung der ausländi-
schen Steuern erfolgt nur bis zum Betrag der inländi-
schen Steuer, der auf die ausländischen Einkünfte ent-
fällt. 

In den landesgesetzlichen Regelungen und Regelun-
gen der Gemeinden lassen sich kurios anmutende Bei-
spiele finden, die dem Konzept der Anrechnungsme-
thode folgen: Nach § 12 Abs 4 Z 1 Oberösterreichisches 
Hundehaltegesetz vermindert sich die Abgabepflicht 
um jene Beträge, die im selben Haushaltsjahr von wem 
auch immer für denselben Hund in einer oberösterrei-
chischen Gemeinde entrichtet wurden.35 Wenn für den-

33 VfSlg 5022 / 1965;  VfSlg 7136 / 1973;  VfSlg 7286 / 1974;  
VfSlg 8452 / 1978;  VfSlg 9608 / 1983;  VfSlg 9624 / 1983;   
VfSlg 15973 / 2000.

34 Siehe dazu Höld, Kommentar zu den Anzeigeabgabe- und An-
kündigungsabgabegesetzen ( 1987 ) 70 f.

35 LGBl 147 / 2002 idF 124 / 2006. 

selben Hund in keiner anderen oder in einer Gemeinde 
außerhalb Oberösterreichs eine Abgabe entrichtet 
wurde, besteuert die betroffene Gemeinde die Hunde-
haltung während eines Jahres zur Gänze, obwohl der 
Hund nicht während des gesamten Zeitraumes in ihrem 
Gebiet gehalten wurde. Auch § 9 Abs 3 des Steiermär-
kischen Hundeabgabegesetz führt zu diesem – finanz-
verfassungsrechtlich bedenklichen – Ergebnis: 36 Nach 
dieser Bestimmung kann wer mit einem bereits in ei-
ner anderen österreichischen Gemeinde zu dieser Ab-
gabe herangezogenen Hund zuzieht, gegen Ablieferung 
der Abgabequittung die Einrechnung der bereits für 
den gleichen Zeitraum entrichteten Abgabe verlangen. 
Aus finanzverfassungsrechtlicher Sicht dürfte – zumin-
dest wenn man den von der Rechtsprechung entwickel-
ten und oben kritisch referierten Überlegungen folgt – 
der Landesgesetzgeber verpflichtet sein, jenen Anteil zu 
befreien, der auf den Zeitraum entfällt, in der derselbe 
Hund – während desselben Veranlagungszeitraums – 
in einer anderen österreichischen Gemeinde gehalten 
wurde und zwar unabhängig davon, ob die Hundehal-
tung dort einer Abgabepflicht unterlegen ist. 

§ 4 Abs 5 eines Beschlusses des Wiener Gemeinde-
rats über die Ausschreibung einer Abgabe für das Hal-
ten von Hunden im Gebiete der Stadt Wien sieht vor, 
dass die Abgabe bis zur Höhe der in Wien zu entrichten-
den Abgabe anzurechnen ist, wenn der Abgabepflichtige 
nachweist, dass ein Hund zum überwiegenden Teil des 
Abgabenjahres außerhalb des Gebietes der Stadt Wien 
gehalten wurde.37 Die Bestimmung knüpft zwar nicht 
an eine Abgabepflicht in einer anderen Gemeinde an, 
macht die » Anrechnung « aber davon abhängig, ob der 
Hund » zum überwiegenden Teil des Abgabenjahres au-
ßerhalb des Gebietes der Stadt Wien gehalten wurde «. 
Wenn der Hund überwiegend im Gebiet der Stadt Wien 
oder zu gleichen Teilen in Wien und außerhalb Wiens 
gehalten wurde, ist die Bestimmung nicht anwendbar. 
Die Stadt Wien ist aber auch in solchen Fällen – zumin-
dest im Lichte der hier referierten Rechtsprechung – fi-
nanzverfassungsrechtlich verpflichtet, jenen, nicht nur 
ganz geringfügigen Anteil zu befreien, der auf den Zeit-
raum entfällt, in der derselbe Hund – während dessel-
ben Veranlagungszeitraums – in einer anderen Ge-
meinde gehalten wurde. Es ist kein Grund ersichtlich, 
der die Stadt Wien dazu berechtigen könnte, einen nicht 
auf Wien entfallenden Anteil zu besteuern, wenn der 
Hund nicht zum überwiegenden Teil des Abgabenjahres 
außerhalb des Gebietes der Stadt Wien gehalten wurde. 

36 LGBl 24 / 1950 idF 56 / 2006. 
37 ABl 11 / 1985 idF 51 / 2009. 
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3. Methoden zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 
als verfassungsrechtliche Schranke ?

Die hier dargelegten Beispiele illustrieren, dass sich die 
Länder und Gemeinden nicht in allen Fällen bemühen, 
die von ihnen geschaffenen Besteuerungstatbestände 
so auszugestalten, dass Doppelbesteuerung im Verhält-
nis zu Abgaben anderer Gebietskörperschaften vermie-
den wird. Allerdings gibt es häufig Regelungen, die der 
Vermeidung der Doppelbesteuerung dienen. Dabei ist 
eine große Vielfalt anzutreffen. Die Regelungen sehen 
teilweise die – oft auch mit einer » subject-to-tax-Klau-
sel « verbundene – Befreiungsmethode vor, teilweise 
auch die Anrechnungsmethode.

Geht man von den Überlegungen aus, die der Verfas-
sungsgerichtshof in seinem Erk VfSlg 15395 zur Ankün-
digungsabgabe entwickelt hat, stößt diese Methoden-
vielfalt auf Bedenken. Für die Befreiungsmethode mit 
» subject-to-tax-Klausel « könnte demnach ebenso wie 
für die Anrechnungsmethode kein Platz sein, denn die 
Anwendung beider Methoden setzt voraus, dass die Ge-
bietskörperschaft auch berechtigt ist, Sachverhalte zu 
erfassen, die sich ganz oder zumindest zu einem nicht 
unerheblichen Teil außerhalb ihres Gebiets abspielen. 
Die Maßnahme zur Vermeidung der Doppelbesteue-
rung greift dann, wenn der Sachverhalt tatsächlich einer 
weiteren Besteuerung durch eine andere Gebietskörper-
schaft ausgesetzt ist. Im Lichte der geschilderten Recht-
sprechung müssten bereits die finanzausgleichsrechtli-
chen Ermächtigungen und dann auch in weiterer Folge 
die die Besteuerung regelnden Vorschriften selbst so ge-
staltet sein, dass eine derartige Doppelbesteuerung gar 
nicht in Betracht kommt.

Die hier angestellte Analyse der Rechtsprechung 
des Verfassungsgerichtshofs hat aber gezeigt, dass der-
art weitreichende Schlussfolgerungen aus dieser Recht-
sprechung des Gerichtshofs nicht angebracht sind. Die 
Argumentationskette des Verfassungsgerichtshofs ist 
brüchig, sie sollte daher nicht verallgemeinert werden. 
Sieht man die eigentliche normative Grundlage der 
vom Verfassungsgerichtshof getätigten Aussagen im fi-
nanzausgleichsrechtlichen Tatbestand der » Abgabe 
von Ankündigungen «, so muss für jede Abgabe geson-
dert geprüft werden, welchen Spielraum die finanzaus-
gleichsrechtliche – oder in anderer Weise vorgenom-
mene – Ermächtigung für ihre Ausgestaltung lässt und 
ob daher Doppelbesteuerung von Vorneherein vermie-
den wird. Kann eine Abgabe zulässigerweise auch so aus-
gestaltet werden, dass Überschneidungen mit Abgaben 
anderer Gebietskörperschaften nicht ausgeschlossen 
sind, ist nicht auszuschließen, dass dem die Abgabe re-
gelnden Gesetzgeber auch die Zuständigkeit zukommt, 
Abhilfe bei Doppelbesteuerung zu schaffen. Dem Ver-
fassungsgerichtshof ist jedenfalls insoweit zu folgen, 

dass § 7 Abs 4 F-VG die Erlassung derartiger Regelungen 
nicht ausschließlich dem Bund vorbehält. 

IV. Zusammenfassende Würdigung

Der Vergleich zwischen Problemen der Doppelbesteue-
rung auf internationaler Ebene und auf föderaler Ebene 
ist lehrreich. Er zeigt auf, dass die Problemlagen oft 
ähnlich sind und sich auch die Normsetzer ähnlicher 
Mechanismen bedienen, um dieser Probleme Herr zu 
werden. Der Blick auf die Regelungen der DBA schärft 
das Verständnis für die von den Ländern und Gemein-
den vorgesehenen ähnlichen Maßnahmen. Die Paral-
lelen dürfen aber auch nicht überbetont werden. Die 
Analyse des Erkenntnisses des Verfassungsgerichts-
hofs VfSlg 15395 zeigt auf, dass sich der Verfassungs-
gerichtshof auf allzu dünnes Eis begeben hatte, als er 
Grundsätze des Internationalen Steuerrechts herange-
zogen hat, um konkrete finanzverfassungsrechtliche 
und –finanzausgleichsrechtliche Auslegungsfragen zu 
lösen. Zum einen haben diese vom Verfassungsgerichts-
hof herangezogenen Grundsätze auch im Internationa-
len Steuerrecht mehr didaktischen als normativen Wert, 
denn sie sind zu vage, um für konkrete normative Ab-
leitungen tauglich zu sein. Zum anderen haben die ge-
schilderten Beispielsfälle aus der Praxis der Landes- und 
Gemeindevorschriften gezeigt, dass der Spielraum der 
Gesetzgeber in kaum hinzunehmender Weise begrenzt 
wäre, wenn man mit den vom Verfassungsgerichtshof 
im Erk VfSlg 15395 gezogenen Schlussfolgerungen ernst 
machen würde.
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